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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  ERNEUERUNGSFONDS

OLIVER REINHARDT & ALEXANDER SCHALLER*  

STOCKWERKEIGENTUM ALS QUALIFIZIERTES 
MITEIGENTUM. Nach der gesetzlichen Defi-
nition ist das Stockwerkeigentum der Mit-
eigentumsanteil an einem Grundstück, der 
dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, 
bestimmte, in sich abgeschlossene Teile 
des Gebäudes ausschliesslich zu benut-
zen und innen auszubauen.

Andere Teile des Gebäudes verbleiben 
hingegen entweder gestützt auf gesetzli-
che Vorschriften oder auf Vereinbarung 
(in der Regel als Reglement ausgestaltet) 
im Miteigentum sämtlicher Stockwerk-
eigentümer. 

Vereinfacht ausgedrückt verschafft 
Stockwerkeigentum einer Person Eigen-
tum an einer Wohnung in einem Mehr-
familienhaus. Dazu gehört jedoch immer 
ein fix definierter Anteil an gemeinschaft-
lichen Gebäudeteilen wie bspw. Fassade 
oder Heizung. Diesen Anteil nennt man 
Wertquote.

DER ERNEUERUNGSFONDS. Für die zu Son-
derrecht ausgeschiedenen Teile ist der je-
weilige Eigentümer selbst verantwortlich 
und trägt die Kosten für Unterhalt und 
Erneuerung selbst. Die Kosten für Unter-
halt und Erneuerung der gemeinschaft-
lichen Teile müssen hingegen von allen 
Stockwerkeigentümern zusammen getra-
gen werden, in der Regel nach Massgabe 
ihrer Wertquote.

Insbesondere die Kosten für Erneue-
rungen fallen in grösseren periodischen 
Abständen von durchschnittlich 25 Jahren 
an. Für die Tragung dieser Kosten kann 
finanziell vorgesorgt werden, was in der 
Regel in Form eines sogenannten Erneue-

rungsfonds geschieht. Der Erneuerungs-
fonds wächst dabei durch anteilsmässige, 
periodische Einlagen der Stockwerkeigen-
tümer und sollte bis zum Zeitpunkt der 
Notwendigkeit einer Sanierung genügend 
geäufnet sein, um die anfallenden Kosten 
zu decken. 

FOLGEN EINES ZU TIEFEN ERNEUERUNGSFONDS. 
In der Realität reicht der Erneuerungs-
fonds oft nicht zur Deckung von Sanie-
rungskosten aus, weil entweder zu we-
nig oder zu spät darin eingezahlt worden 
ist. Die Folgen davon sind im besten Fall 
unerfreuliche Nachzahlungen seitens 
der Stockwerkeigentümer oder eine Ver-
schiebung / Etappierung der Sanierung, 
was wiederum höhere Kosten verursa-
chen kann. Im schlimmsten Fall können 
sich Stockwerkeigentümer zu einem Ver-
kauf gezwungen sehen, wenn sie sich die 
Nachzahlungen nicht leisten können. Um 
solche Szenarien zu verhindern, lohnt es 
sich, frühzeitig einen Erneuerungsfonds 
in ausreichender Höhe zu bilden.

WIE HOCH SOLL ALSO DER ERNEUERUNGSFONDS 
SEIN? Eine einfache Antwort auf diese Fra-
ge gibt es nicht, weil die Sanierungskos-
ten je nach Art der Sanierung im Einzelfall 
sehr unterschiedlich ausfallen können. Sie 
hängen unter anderem von Art und Um-
fang der Baumassnahmen, Region und ge-
wähltem Bauunternehmen ab. Ganz all-
gemein formuliert, sollten die Einlagen 
in den Erneuerungsfonds stets dem Un-
terhaltsrückstand der gemeinschaftlichen 
Teile entsprechen.

Bei einem Kauf von Stockwerkeigen-
tum in einer älteren Liegenschaft muss 
deshalb genau geprüft werden, in wel-
chem Verhältnis der Unterhaltsrückstand 
zum Erneuerungsfonds steht. Auch wenn 
bspw. in den ersten 20 Jahren nach Erstel-
lung eines Gebäudes in der Regel noch 
keine grösseren Sanierungsmassnahmen 
anstehen, ist es wichtig, dass ein Erneue-
rungsfonds geäufnet wird.

Unter Umständen können die Kosten 
für eine umfassende Sanierung der ge-
meinschaftlichen Teile jedoch rasch 20 bis 
30% des Gebäudewerts betragen.

Dies gilt insbesondere auch für Ein-
stellhallen: Je nach Konstruktionswei-
se können nach 30 bis 40 Jahren für 
Betoninstandsetzungen, Abdichtungs-
massnahmen, Brandschutzmassnahmen, 

Höhere Einlagen sind nötig
Oft wird der Erneuerungsfonds stiefmütterlich behandelt. Spätestens wenn grössere  
Sanierungen gemeinschaftlicher Teile anfallen, ist jeder Stockwerkeigentümer froh,  
wenn der Erneuerungsfonds vorher in ausreichender Höhe geäufnet worden ist.

In der Realität reicht der Erneuerungsfonds oft nicht zur Deckung von Sanierungskosten aus  
(Bild: 123rf.com).
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Lüftungssanierung etc. hohe Kosten ent-
stehen, welche bis zu 50% des Gebäude-
werts entsprechen. Konkret empfiehlt es 
sich deshalb, den Erneuerungsfonds von 
Anfang an mit Beträgen zu äufnen, wel-
che jedes Jahr mindestens 0,5 bis 1% des 
Gebäudeversicherungswerts entsprechen.

Von einer (häufig anzutreffenden) De-
ckelung des Erneuerungsfonds wird ab-
geraten. Eine solche (im Regelfall viel zu 
niedrige Deckelung) führt zwangsweise 
zu Finanzierungsschwierigkeiten, wenn 
dann plötzlich grössere Geldbeträge ein-
gebracht werden müssen, die rasch im 
höheren fünf- bzw. tieferen sechsstelli-
gen Bereich liegen.

VORGEHEN BEI EINER SANIERUNG. In der Regel 
dauern Sanierungen aufgrund verschie-
dener zu fällenden Beschlüsse bezüglich 
Planungs- und Entscheidungsprozesse in 
Stockwerkeigentümergemeinschaften we-
sentlich länger als bei Liegenschaften im 
Alleineigentum. Deshalb empfiehlt es sich, 
die Sanierungen in einer Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft frühzeitig zu planen. 
Mit einer frühzeitigen Planung kann in den 
meisten Fällen vermieden werden, dass 
man aus einer Notlage heraus, mit un-
angenehmen zeitlichen wie auch finan-
ziellen Folgen, reagieren muss. Die Sa-
nierungen der gemeinschaftlichen Teile 
können in die zwei wesentlichen Berei-
che der Haustechnik und der Gebäude-
hülle aufgeteilt werden:
– Bei Sanierungen der Haustechnik 

sind fast immer auch die einzelnen 

Wohnungen  und somit Teile im Son-
derrecht betroffen. Wann immer mög-
lich, empfiehlt es sich deshalb, Sa-
nierungen in der Wohnung wie eine 
Badzimmererneuerung oder ein Kü-
chenersatz (worüber grundsätzlich 
jeder Eigentümer selbst entscheiden 
kann) mit der Sanierung der gemein-
schaftlichen Teile zu koordinieren, da-
mit Zusatzkosten vermieden werden 
können. Dies gilt insbesondere, wenn 
nach ca. 40 Jahren eine umfassende 
Sanierung der Wasser- und Abwasser-
leitungen notwendig wird.

– Bei einer Sanierung der Gebäudehülle 
ist insbesondere die Schnittstelle zwi-
schen den Fenstern im Sonderrecht 
und dem Mauerwerk als gemein-
schaftlicher Teil zu beachten. Sobald 
eine energetische Verbesserung der 
Gebäudeisolation vorgesehen ist, hat 
dies auch einen Einfluss auf die Fens-
ter. Auch hier ist ein koordinierter Er-
satz und eine gemeinsame Beschaf-
fung der Fenster von Vorteil.

STEUERLICH VORTEILHAFT. Einlagen in den 
Erneuerungsfonds sind in den meisten 
Kantonen und auf Stufe Bund als Liegen-
schaftsunterhaltskosten abzugsfähig und 
müssen durch die Stockwerkeigentümer 
an ihrem Hauptsteuerdomizil geltend ge-
macht werden. Voraussetzung ist jedoch 
im Allgemeinen, dass die Fondseinlagen 
ausschliesslich für Unterhalt, Reparatur 
oder Erneuerung von gemeinschaftlichen 
Teilen verwendet werden.

LUXUSSANIERUNGEN. Die Befürchtung, dass 
hohe Einlagen in den Erneuerungsfonds 
zu Luxussanierungen führen, erweist sich 
als unbegründet, wenn man bedenkt, dass 
zur Vornahme solcher Sanierungen ein 
einstimmiger Beschluss aller Stockwerk-
eigentümer erforderlich ist.

FAZIT. Der Erneuerungsfonds ist in der Re-
gel zu tief. Dabei hat die Bildung eines 
gut gefüllten Erneuerungsfonds, welcher 
mindestens den aktuellen Unterhaltsrück-
stand abbildet, langfristige Vorteile. Die 
Durchführung von Sanierungsmassnah-
men fällt wesentlich leichter, wenn das er-
forderliche Geld dazu vorhanden ist. Die 
Stockwerkeigentümer müssen sich nicht 
über die Zahlung der Sanierungskosten 
streiten und können die Einlagen in den 
Erneuerungsfonds erst noch steuerlich in 
Abzug bringen. 
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